
Informationen für Kommunen

ebz-Hildesheim-Partner 
Die ebz-Hildesheim-Partner sind ein Netzwerk aus u. a.:
• IngenieurInnen und ArchitektInnen
• Handwerksbetrieben verschiedener Gewerke
• Fach-, Groß- und Einzelhandel

Diese Partner verpfl ichten sich zur Einhaltung eines festge-
legten Energiekodexes und Qualitätsstandards, wie u. a.:
• Ganzheitliche Beratung der Kunden
• Bekenntnis zum energie- und ökologieoptimierten 
 Bauen und Sanieren
• Wissenserweiterung durch Weiterbildung

Anfahrtskizze

Osterstr. 12a, 31134 Hildesheim
Tel.:  05121-281910
E-Mail: info@ebz-hildesheim.de 
Internet: www.ebz-hildesheim.de

Wir behalten uns vor, bestimmte Leistungen unter Hinzunahme Dritter 
durchführen zu lassen, z.B. von ebz-Hildesheim-Partnern!

Energie-
Beratungs-Zentrum
Hildesheim GmbH
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Informationen für Kommunen

Klimaschutzkonzept 
Ein Klimaschutzkonzept gibt Ihnen einen Überblick über 
den Energieverbrauch und die daraus resultierenden Ein-
sparpotentiale für Ihre Kommune. 

Ein integriertes Klimaschutzkonzept umfasst u. a.: 
• Das Gebiet der Kommune
• Die kommunale Energiebilanz
• Die CO2-Bilanz für den Geltungsbereich
• Aufzeigen von Einsparpotentialen
• Felstlegen von Einsparzielen
• Planung und Umsetzung der Ziele

Unabhängig von einem ganzheitlichen Klimaschutzkon-
zept erstellen wir natürlich auch ein Teilkonzept, welches 
sich zum Beispiel nur auf kommunale Liegenschaften be-
schränkt.
Klimaschutzkonzepte werden mit bis zu 80 % der anfal-
lenden Kosten durch das Förderprogramm „Kommunales 
Klimaschutzkonzept“ des Bundesministeriums für Um-
welt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) geför-
dert.

Energieausweis
Ein Energieausweis für Nichtwohngebäude wird zum
01.07.2009 Pfl icht. Dabei kann sowohl der bedarfs- wie
auch der verbrauchsorientierte Energieausweis erstellt
werden. Er gilt 10 Jahre und muss in öff entlichen 
Gebäuden > 1000 m2 ausgehängt werden.

• Verbrauchsausweis: 
 Dieser berücksichtigt alle witterungs- und leerstands-

bereinigten Verbrauchskennwerte und das Nutzerver-
halten der letzten drei Jahre. Bei Gemischtnutzung 
(Wohnen + Gewerbe) müssen die Daten für Heizung, 
Warmwasser und Strom getrennt erfasst werden.

• Bedarfsausweis:
 Dieser ist aussagekräftiger, da normierte Randbedin-

gungen berücksichtigt werden. Im Gegensatz zum 
Verbrauchsausweis bildet der Bedarfsausweis nicht 
die Verbrauchskennwerte eines Gebäudes ab, sondern 
berechnet dessen Bedarf auf der Grundlange eines der 
Nutzung entsprechenden Referenzverfahrens.



Betreuung eines Neubaugebietes
Sie planen ein Neubaugebiet? Mit der Vorgabe von Ener-
giestandards (z. B. Effi  zienzhaus 55, Passivhaus etc.) las-
sen sich Grundstücke besser vermarkten. Wir beraten 
Sie kompetent, wie Energiestandards aussehen und wie 
Sie diese erreichen können.

Betreuung eines Sanierungsgebietes
Wir planen und begleiten Sie bei der Sanierung von ge-
schlossenen Siedlungsgebieten – natürlich in Bezug auf 
Energiesparmaßnahmen. So gehen wir vor:
•  Analyse des Ist-Zustands der Gebäude
•  Erstellung eines Sanierungskonzeptes
•  Unterstützung bei der Sanierung

Fördermittelberatung 
Viele Energieeinsparmaßnahmen oder die Nutzung er-
neuerbarer Energien werden vom Land oder dem Bund 
durch zinsgünstige Darlehen oder Zuschüsse gefördert. 
Wir zeigen Ihnen professionell die Möglichkeiten der 
Förderung auf, und erstellen auch die erforderlichen 
Nachweise. Unser allgemeiner Rat: Zuerst den Antrag 
stellen, dann investieren!

Als unabhängiges Kompetenzzentrum beraten wir Sie 
fachkundig zu dem komplexen Th ema Energie. Wir zei-
gen Ihnen zum Beispiel, wie Energie sinnvoll und effi  zi-
ent in Gebäuden eingesetzt und vor allem, wie Energie 
eingespart werden kann. Eine produktneutrale Beratung 
ist uns wichtig, denn wir betrachten jedes Gebäude indi-
viduell und ganzheitlich. 

Unser Leistungsportfolio umfasst Beratung, Informa-
tionen und schlüssige Konzepte zu folgenden Th emen:
•  Reduzierung von CO₂-Emissionen
•  Sinnvolle und eff ektive Sanierung von Gebäuden mit 

dem Ziel, Energie zu sparen
•  Energiepolitisches Handeln mit dem ebz-Hildesheim-

Energieprogramm: Wir unterstützen Städte und Ge-
meinden konkret bei sämtlichen Fragen bezüglich En-
ergie und Klimaschutz und helfen, Ziele festzulegen 
und diese auch zu erreichen

Kommunales Energiemanagement – Energie 
und Kosten sparen
Die steigenden Energiekosten in kommunalen Einrich-
tungen sind immer mehr eine empfi ndliche Belastung 
für den meist ohnehin knappen Etat. Meist genügen nur 
organisatorische oder geringinvestive Maßnahmen, um 
durchschnittlich 10 – 15 % an Kosten einzusparen. Bei der 
Realisierung dieser Einsparpotentiale unterstützen wir 
Sie mit Fachinformationen und einer Bestandsaufnahme, 
d. h. wir erfassen, kontrollieren und bewerten den Ener-
gie- und Wasserverbrauch der betreff enden Gebäude.

ebz-Hildesheim – Ihr unabhängiger 
Energieberater für unsere Region

Langfristig erstellen wir als unabhängiges Beratungs-
zentrum kommunale Energieberichte: Wir analysieren 
Schwachstellen an Gebäuden bzw. Anlagen, erarbeiten 
Optimierungsvorschläge und begleiten die Umsetzung 
der Einsparmaßnahmen. Zudem bieten wir motivierende 
Schulungen zum Th ema Energiesparen für das Gebäude-
personal an. 

Energieberatungsstellen vor Ort
Sie wollen Ihren Bürgern auch die Dienstleistung einer 
kostenlosen und unabhängigen Energieberatung anbie-
ten? Wir bieten Ihnen einen Service, mit dem Sie nicht 
nur einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und zur En-
ergieeinsparung leisten, sondern auch deutliche Impulse 
für die lokale Wirtschaft setzen. Unsere Berater kommen 
zu Ihnen, Sie müssen lediglich Folgendes bereitstellen:
•  Einen Raum für die Beratungszeiten (meist im Rat-

haus).
•  Veröff entlichung der Beratungszeiten in den Gemein-

demitteilungen
•  Sie nehmen die Anmeldungen entgegen.


